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Schweizerische Lehrerzeitung.
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J. Hubers Buclidruckerei in Frauenfeld zu adressiren.

Inhalt: Schweizerischer Lehrertag in St. Gallen (Thesen des Herrn Seminardirektor Balsiger). — Zur Revision des st. gallischen
Erziehungsgesetzes. II. (Schluss.) — Aus amtlichen Mitteilungen. — Schweizerischer Lehrertag in St. Gallen (Publikation betreffend
Bankett- und Ausweiskarten). — Briefkasten. —

Schweizerischer Lehrertag in St. Gallen.

Gedankengang- des Referates
über die Frage:

Welche Organisation der Volksschule entspricht den
Bedürfnissen unserer Zeit?

(Von Ed. Balsiger.)

7. GWwcZZe^ewcZer /SfcmtZpMM&Z.

1) Mr&eft und Gcsiffatij sind die Grundlage der Wohl-
fahrt eines Volkes. Die Entwicklung und Vervollkomm-

nung derselben liegt als Fähigkeit und Bedürfnis in der
geistigen Natur des Menschen begründet und wird durch
die organisirte Gesellschaft (Familie, Staat) allmälig ver-
wirklicht.

2) Jeder Organismus ist in seiner Lebensfähigkeit
bedingt durch die Leistungstüchtigkeit seiner Glieder. Die
Förderung der individuellen Leistung (in Arbeit und Ge-

sittung) liegt daher im Interesse der Gesamtheit und bildet
eine Hauptaufgabe ihres Trägers, des staatlichen Orga-
nismus.

3) Die Erziehung der Jugend zur Leistungstüchtig-
keit für das Leben bildet den wesentlichen Teil jener
Aufgabe. Unter der staatlichen Leitung wird sie vermittelt
durch die Familie, die Schule, die Kirche und das Leben
selbst.

4) Jedem Zeitalter entspricht eine bestimmte Stufe
der allgemeinen Kulturentwicklung. Arbeit und Gesittung,
die grundlegenden Faktoren des öffentlichen Lebens, er-
fahren allmälige Veränderungen, indem sie andere Formen
und Richtungen und neue mannigfache Anwendungen an-
nehmen. —

Aus diesen gewordenen und werdenden Verhältnissen
ergeben sich liaturgemäss die Bedürfnisse, welchen die

Jugendbildung in ihrer äussern und iunern Organisation
zu entsprechen hat, wenn anders sie ihren Zweck erfüllen
soll.

JJ. D/e A)//b»v?or/(«//e» unserer iZez'Z.

ö) CrruweZfrM/e der öffentlichen Erziehung sind die Ver-
hältnisse des öffentlichen Lebens, wie sie sich in den wirt-
schaftlichen, sozialen und politischen Zuständen eines Volkes
gestalten.

Ihr Zicec/c ist die Befähigung des Unmündigen zum
arbeits- und sittlich tüchtigen Menschen. „Je höhere
Zwecke der Staat in sich aufnimmt, desto mehr wird und
muss er für die Jugenderziehung tun" (Rüegg). Dieser
Pflicht entspricht er am besten durch die Fürsorge für
eine richtige Entwicklung und Bildung der individuellen
physischen und moralischen Kräfte. Die Fürsorge dehnt
sich um so weiter aus, je höhere Ansprüche das Lehen
an den Einzelnen und an die Gesamtheit stellt.

Die J/VZZeZ und TUe^e der Erziehung ergehen sich
teils aus dem Zwecke, teils aus den Gesetzen der Ent-
Wicklung des menschlichen Wesens.

6) Die Zustände beruhen vornehmlich
auf der ArTieft; die Veränderungen in dem Betrieb der-
seihen verändern auch jene. Die Entwicklung der mensch-
liehen Arbeit vollzieht sich erfahrungsgemäss im Sinne
einer zunehmenden Inanspruchnahme der geistigen Kräfte,
der erfindungs- und gestaltungsfähigen jbfteZZ7</ew.s. —
Vgl. die Verwendung der Maschine im Dienste der Land-
Wirtschaft, des Bergbaues, des Verkehrs, der Industrie etc. ;

neue Arbeitsgebiete: Gewerbe, Industrie, Wissenschaft,
Kunst; Arbeitsteilung. — Die Vervollkommnung der Ar-
beit ist demnach bedingt durch eine entsprechende Stei-

gerung der intellektuellen Fälligkeiten und Leistungen des

Menschen.

7) Das so^ZaZe Lehen in seinen kleinsten wie grössten
Kreisen (Familie, Staat) ist der Ausdruck und der Träger
einer bestimmten CresftZ««^, welche in den sittlich-reli-
giösen Anschauungen und Grundsätzen ihren Nährquell
und in dem menschlichen CremwZe ihre Wurzel findet. Je

vielgestaltiger und ausgedehnter die Arbeits- und Erwerbs-
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Verhältnisse sind, desto zahlreicher und mannigfaltiger
sind die Beziehungen der Menschen unter sich, desto

grössere Anforderungen werden daher an den sittlichen
Geist des Einzelnen und der Gesamtheit gestellt. Diesem
Bedürfnis kann nur eine intensive Bildung des Gemütes

genügen.
8) Die höchsten Zwecke der s7a<dZ?c7t organisirten

Gesellschaft sind nur erreichbar, wenn alle Glieder der-
selben mit dem Bewusstsein, dass die Interessen der Ge-

samtheit denen des Individuums übergeordnet sind, an
deren Verwirklichung sich betätigen. Diese IFerZscAäteMW*/

der De&ewsinZeressew und ihre Verwirklichung setzt eine

gewisse Sach- und Selbstkenntnis voraus und äussert sich

praktisch in der Der«/sZä%Ä-ed und im CAaraftfer.

Je mehr Anteil dem Einzelnen an dem öffentlichen
Leben der bürgerlichen Gesellschaft zukommt, desto mehr

muss die Jugenderziehung Gelegenheit finden, die Bildung
des Charakters zu fördern.

9) Die Mittel der MenschenTdZdawr/ sind gegeben im
MenschenZefcew. — Für das Leben durch das Leben. —
Näher sind VaZur, iJeZfjreow und Ä'm.sZ die Quellen, JFïssew,

JFbZZe« und JGmrae» die Faktoren derselben. Die innere

Einheit und Übereinstimmung dieser Quellen sowohl als

der Faktoren bedingt die wahre Bildung der menschlichen

Persönlichkeit.
10) Die TFW/e der Bildung ergeben sich aus den Ge-

setzen der Entwicklung des Menschen. Für die Lösung
unserer Frage gibt die wissenschaftliche Anthropologie
(Physiologie und Psychologie) folgende Tatsachen an die
Hand :

a. Die für die öffentliche Erziehung geeignete JvhZ-

ttdcÄdwM</&erefZ liegt zwischen dem 7. und dem 20. Alters-
jähre ; sie gliedert sich naturgemäss in zwei verschiedene

Stufen, welche im 15. Lebensjahre ihre innere Begrenzung
finden und sich wesentlich dadurch unterscheiden, dass

die erste Periode neben einer verhältnismässig rasch sich
vollziehenden physischen Entwicklung eine vorwiegend
sinnlich aufnehmende und gestaltende Geistestätigkeit
(Sinne, Phantasie, Gemüt, Denken) aufweist, die zweite
mit der physischen Entwicklung zur Reife eine entsprechende

Vertiefung zu idealer und vernünftiger Beurteilung und

Gestaltung des Lebens ermöglicht.
L Grundlage und Voraussetzung der geistigen Ent-

Wicklung ist die normale körperliche Beschaffenheit und

Entwicklung. — „Im gesunden Körper eine gesunde Seele."

c. Auf der Wechselwirkung von Reiz und Selbst-

tätigkeit beruht die on/rmfscAe LefiewsZét7//y/ve77; als Em-
pfindung und Bewegung vermittelt sie überhaupt das

physisch-psychische, als Intellekt und Wille das geistige
Leben.

d. Durch die <S7wwesZ«77</£e77 bildet sich das Bewusst-
sein. Jeder Akt der Intelligenz und des Willens beruht
seiner Richtung wie seiner Intensität nach auf einem be-
stimmten individuellen Gefühle und wirkt ebenso auf das-
selbe zurück. —

Die Gewinnung der KorsZeZZwwiy ist bedingt durch die

Anschauung, ihre Sicherung und Verwendung durch die
Assoziation (Erinnerung, Einbildung, Denken). Ihre Stärke
und Bedeutung für das Innenleben erhält die Vorstellung
von dem sie begleitenden Gefühle. Auf dieser individuellen
Wertung und AVahl der Vorstellung (Interesse) beruht der
IFïZ/e und demnach auch das Tatleben des Menschen

(sinnliche, vernünftige Interessen; Naturell, Charakter).
Die Interessen eines Menschen konstituiren sein Gemüt;
wie sie, so ist dieses bedingt teils durch die natürliche
Beanlagung, teils durch die Art der äussern Einwirkung.
Je klarer die Vorstellung (Sachkenntnis) und je intensiver
und reiner die Gefühle, desto bestimmter und reiner der
Wille (Wertschätzung und Tat).

e. Die organische Kraft wächst durch ihre Betätigung.
Erziehung ist demnach die zweckgemässe Förderung der
individuellen 6e7W77d/7</D7Z und damit der Befähigung zur
NeZbsZôfZdww# für das Leben. Alles Lernen und Wissen
hat Wert nur insofern, als es innerlich zur selbständigen
D«rc7i«rieffom(/ gelangt ist. Vorstellen, Wollen und Voll-
bringen in ihrer innern Einheit bedingen die Leistungs-
Richtigkeit des Menschen.

11) Daraus ergeben sich folgende allgemeine Mw/or-
derum/ew an die Jugenderziehung in der öffentlichen Volks-
schule :

«. Die physische Gesundheit und Bildung des Schii-
lers ist der erste und nächste Gegenstand der erzieherischen

Fürsorge.
7». Nur wenn die Schulbildung richtig 7wd7r7dMaZ7s/rZ

wird, sind ihre Zwecke erreichbar. Auf Grund seiner in-
dividuellen Anstrengungen einzig vermag der Schüler sein

Wissen zum Wollen und Können durchzubilden.
c. De7e7?r«w<y (Anleitung) und 77Zu<w/ sind die not-

wendigen Faktoren der Bildung; ihr Erfolg beruht auf
dem Interesse des Lernenden, d. i. auf dem Grade seiner

Selbsttätigkeit.
d. Die MZZ7a<7Sc7mZs7M/e ist die eigentliche Lernzeit,

vor allem bedürftig der äussern Leitung und Anleitung.
Die DorZTdZdum/ssZa/e ist die Zeit ernster beruflicher Tätig-
keit und der Charakterbildung, bedürftig und fähig zu-
nehmender Selbstbestimmung.

///. DZe ewZsjweeAewde Ort/cmZsoZfow der FoZAsscZude.

12) Die natürlichen Bedingungen des heutigen wirf-
schaftlichen und sozialen Lebens, die Arbeits- und Nieder-
lassungsverliältnisse, im Verein mit dem Zwecke der Volks-
Schulbildung, weisen die Pflicht, Grtt«dZ«</e und Trägerin
der öffentlichen Volksschule zu sein, der DZwacoAner-

^emeZwde zu.

13) Die lFG7.'sam7,'ffl7 der Volksschule muss in an-

gemessener Weise auf die ganze Zeit der lernfähigen Ent-
Wicklung des jungen Menschen ausgedehnt werden; daher:

«. JWr/mra der öffentlichen Volksschule erst im 7.

Altersjahr des Kindes.
7/. Zkwer der Alltagsschulpflicht bis wenigstens zum

»
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vollendeten 14. Altersjahre (Art. 16 des Fabrikgesetzes)
mit angemessener Steigerung der Schulzeit (wöchentliche
Stundenzahl höchstens 30) in den mittlem und teilweiser
Abnahme derselben in den abschliessenden Kursen dieser
ersten, achtjährigen Bildungsperiode.

c. i*Wfo7<ihm<)rsscjWe sowohl zum Zwecke der För-
derung beruflicher und bürgerlicher, als allgemeiner Bil-
dung (siehe die bezüglichen Thesen und Beschlüsse der
Schweiz. Lehrerversammlung von Solothurn, Aug. 1880).

14) Dem Prinzip der Individualisirung kann hinreichend
nur entsprochen werden durch

«. die Beschränkung der ZaÄ? gleichzeitig von einer
Lehrkraft zu unterrichtender Schüler auf 50—60.

&. Beschränkung der in einer Schule gleichzeitig zum
Unterrichte vereinigten fffk«.«« auf 2—3. In der Gesamt-
schule mit kleinem Klassenbestand können nicht mehr als
5—6 Klassen am gleichen Halbtag unterrichtet und be-

schäftigt werden.

15) Ihrer Wichtigkeit angemessen muss die öffentliche
Volkschule auch mit den nötigen AL'ffe/« ««sv/effcfffff sein.
Dazu gehören vor allem:

«. Gesunde, für die physische und die geistige Bil-
dung zweckmässig eingerichtete Lokale.

&. Die zum Unterrichte notwendigen Lehrmittel,
c. Die ökonomische Sicherstellung des Lehrers,
ff. Sachverständige Schulaufsicht.

16) Die mwere O/v/imfscff?'«« der Volksschule beruht
vornehmlich auf der Anlage und Durchführung des [Ziffer-
rff7fffcvs\ Die übrigen Mittel der Schulerziehung, Pflege und
Zucht, müssen ihrer Natur und ihrem Zwecke gemäss mehr
und mehr im Hauptmittel aufgehen ; denn sowohl die Mass-

regeln und Ordnungen der Schulhygieine, als diejenigen
der Schuldisziplin er^'e/ie« nur insofern, als sie aus der

ursprünglich äussern Angewöhnung allmälig übergehen zu
selbständigen, freien, durch Einsicht vermittelten Impulsen
und Äusserungen des individuellen Willens.

17) Die Anlage des [ZlffmffcZffes und Ntewffewjffcroes
wird den gestellten Anforderungen zu entsprechen ge-
eignet sein,

«. wenn der Lehr- und Übungsstoff aus dem jeweiligen
Wahrnehmungs- und Lebenskreise der Schüler selbst her-
genommen und damit die iiisckininj (Sinnesbildung) zur
Grundlage aller Geistestätigkeit wird; konzentrisches Fort-
schreiten;

6. weun Lehrstoffe und Übungen so #eorff»e£ ««ff «er-
Gmffe« werden, dass sowohl dem natürlichen Bedürfnis
nach Abwechslung, als dem Zwecke einheitlicher Durch-
bildung ein Genüge getan wird. Was der Schüler an-
schauend erfahren hat, das ist der gegebene Stoff seiner

Bearbeitung, Darstellung. Sachkenntnis, ästhetische und
gemütliche Anregung wie die Bildung des Willens gewinnt
er an den Erscheinungen sowohl der dinglichen, als der
ästhetischen und moralischen Umgebung; Konzentration:

c. wenn die /cörperZfcÄe Zhff«L7/«H</ iraff _Z?ffff««</ ihre
naturgemässe Berücksichtigung findet, teils im Unterrichte

durch Inanspruchnahme der individuellen physischen An-
strengung (sitzen, stehen, zählen, messen, beobachten etc.),
teils durch hinreichende Erholungspausen, Spiele, gym-
nastische Übungen, Baden; jeden Halbtag mit 3 Lehr-
stunden sollte wenigstens Ç» Stunde dieser Zeit den körper-
liehen Übungen gewidmet werden.

18) Auf allen Stufen und in jedem Unterrichte ist die
Sprache nicht nur die Vermittlung der Belehrung, sondern
auch der Masstab der individuellen Auffassung. Sach-
kenntnis und individuelles Gemüt prägen sich in der Sprache
aus. Eine ric/ffh/e <8/«'«e/ff>i/ff«/u/ ist die wahre Zucht des

Geistes. Darum ist derselben in der Volksschule die wesent-
lichste Aufmerksamkeit zuzuwenden, nicht allein in ein-
zelnen besondern Stunden, sondern in allem Unterrichte.
Dabei muss insbesondere dem individuellen Sprachausdruck
alle Bücksicht getragen werden sprechen, schreiben, lesen).

19) Die I>«rcÄarte'ff«M(/ des Lehrstoffes im einzelnen
ist bedingt durch eine richtige S'rffeffxZ/ffby« >«/ des Schiffers.

ct. Das Dfferme desselben wird unter Bezugnahme
auf seine natürliche Beanlagung und Erfahrung gewonnen
durch den besondern Reiz, welcher dem Gegenstand ver-
liehen wird. Dieser Reiz liegt für den jüngern Schüler
in der fffcZeGmt/, für den reifern Schüler in den sadWZcAe«

i>c.ste/(tt«t/e« des Neuen.

[. Jede Lektion muss in ihrer methodischen Glie-

derung klar und bestimmt zur Durchführung gelangen,
daher zielbewusst und planmässig vorbereitet sein. Dem

analytisch-synthetischen Prinzip zufolge wird durch die

LYw/Zt'/t/'««// zunächst das Interesse und die Aufmerksam-
keit auf den bestimmten Gegenstand gelenkt, der nun als

eigentliches ZcArpemsMw untersucht und zur Bildung be-

stiininter, neuer Vorstellungen behandelt wird; die H«-
ccciiff««^ sorgt nicht nur für die Sicherung und Verfüg-
barkeit des Gelernten, sondern auch für dessen Wirkung
auf das Gemüt und den Willen des Schülers durch all-
seitige Beziehung und Anwendung auf das individuelle
Leben.

c. Sorgfältige JUieffer/iobmr/ des erworbenen Wissens

und Könnens liegt teils schon in einer richtigen Anwen-

dung, muss aber auch in kleinem und grössern Intervallen
unter neuen Gesichtspunkten stattfinden.

20) Zu solcher Wirksamkeit der Volksschule sind nebst

geeigneten Lehrmitteln vor allem wissenschaftlich und

beruflich tüchtige Lehrer erforderlich. Die ZeArer&ffff««*/

muss daher ihrerseits den erhöhten Anforderungen der

Zeit an den Erzieher der Jugend gerecht werden durch

Erhöhung ihrer Leistungen, die bedingt sind durch grössere
Reife der Abiturienten — vermehrte Sorgfalt auf die

berufliche Befähigung — Vertiefung der wissenschaftlichen

Bildung und Herbeiziehung u. a. der Kunst in den Lehr-

plan — und gediegene, einheitliche Charakterbildung.
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Zur Revision des st. gall. Erziehungsgesetzes.
(Eingesandt.)

II.
/F. Sc7m?%<jueme.

Die Beachtung und Befolgung der, weil naturgemäss,
als rationell anerkannten hygieinischen Grundsätze bei

Schulhausbauten, Beleuchtung der Schullokale, Konstruk-
tion der Subsellien ist im Interesse einer gesunden Ent-
Wicklung des Kindes nach Leih und Seele unabweisbare
Pflicht.

Den verschiedenen Postulaten betreffend die

F. $7aa7Z7c7fe Tonferwn// ro77;sabrZscbo/H/c//er /asf/faZ/oMcn,
wie der gewerblichen Fortbildungsschule, des Schulgar-
tens, der Garten-, bezw. Gemüsebau- und Kochkurse, der

Spezialanstalten für schwachsinnige und verwahrloste
Kinder, wird allseitig .ew^esFmmf. Dagegen liegen die

staatliche Förderung und Unterstützung von TVöbeZsc7&en

TCmTen/artm und des 77a« 7/t«77///aY7sM «7err/c7;/es mcbZ

im Wunsche der meisten Bezirkskonferenzen wie auch der

Kantonalkonferenz, welch letztere von folgenden AToZfeea

sich leiten lässt: Bezüglich der Fbu7er//är7eH: o. Das

Kind im vorschulpflichtigen Alter ist naturgemäss der
elterlichen Fürsorge zu überlassen; F bei den Bevölke-

rungs- und Erwerbsverhältnissen des Kantons St. Gallen
erscheint eine allgemeine Einführung, wodurch erst die

staatliche Förderung einen Sinn hätte, weder wahrschein-
lieh noch wünschenswert. Bezüglich des ZTanT/ertfi^effe-
«Mferrtc&fes: Die Unterstützung desselben — seine Zweck-

mässigkeit zugegeben — ist passender den gemeinnützigen
Bestrebungen des Staates als den Funktionen eines Er-
ziehungsgesetzes zuzuteilen.

FT. TfeaZ- fScfornTar-) $c7wZe.

Das Realschulwesen beruht im Kanton St. Gallen auf

Freiwilligkeit. Es bestehen im ganzen 34 Realschulen,
eine Zahl, welche den Bedürfnissen nach ergänzender Fort-
bildung der in der Primarschule erlangten Kenntnisse und

Fertigkeiten nicht genügt. Daher ist der Wunsch gerecht-
fertigt, dass der Staat nach Kräften die Förderung der
Realschulen anzustreben habe und bei vorhandenem Be-
dürfnis die Gründung neuer Real- oder, wie der Name

zutreffender lautet, Sekundärschulen sich angelegen sein

lasse; dass dieselben durch ausreichende staatliche Unter-
Stützung — bisher 22,000 Fr. — in den Stand gesetzt
werden, die Schulgelder reduziren oder besser noch ganz
aufheben, die Schulmaterialien so billig als möglich (zum
Selbstkostenpreis) oder gar unentgeltlich verabreichen,
sowie gut heanlagten, aber armen Schülern durch Ver-
abfolgung von Stipendien den Besuch erleichtern und end-

lieh die für einen gedeihlichen Unterricht erforderlichen
Veranscliaulichungsmittel (Naturaliensammlungen, physi-
kaiische Apparate) beschaffen zu können. Bezüglich des

Übertrittes aus der Primär- in die Sekundärschule sprechen
einerseits Rücksichten praktischer Natur, anderseits die
Wünschbarkeit eines zahlreich frequentirten dritten Kurses

für den Übertritt aus der sec7tsfen Primarschulklasse. End-
lieh soll die Realschule — und das ist ein wesentlicher,
weil prinzipieller Punkt — keine spezielle Fach- und

Berufsschule, sondern eine erweiterte Ergänzungsschule,
den Ausbau der Volksschule bilden ; sie soll als allgemeine

Bildungsanstalt auch erzieherisch wirken, überhaupt die

harmonische Ausbildung des ganzen Menschen anstreben.

— Die Realschulfrage war bereits der Gegenstand ein-
lässlicher Beratungen der Kantonallehrerkonferenz von
1884 in Rapperswil und zweier Reallehrerkonferenzen,
also genauer vorbereitet.

FJT. Orgraw Geb hm Tes /.YoPoua/eu iS'c/«TacsY'«s.

a. Die Feesc/maGuM// a/Gw/Te/ner Nc7j«b/emrtwefeft

durch den Grossen Rat findet die Zustimmung der Mehr-
lieit, während die Minderheit dieselbe von der Einwilli-
gung der betreffenden zu verschmelzenden Schulkorpora-
tionen abhängig machen will, was nach den bisherigen
Erfahrungen fast gleichbedeutend wäre mit Belassung der
mancherorts oft fast widersinnigen Verhältnisse. Herr
Erziehungsdirektor Dr. Curti namentlich hob in schärfster
Weise hervor, „dass der Bestand von rudimentärenLiliput-
schulgemeinden ohne finanzielle und geistige Kräfte einen

Hauptgrund für die Erscheinung bilde, dass die Früchte
des st. gallischen Schulwesens den finanziellen Leistungen
nicht entsprechen und dass in der Abschaffung dieser
Kleinstaaterei ein hochbedeutsamer Schritt auf der Bahn
der Fortentwicklung des kantonalen Schulwesens liege"
(St. Galler Tagblatt) und befürwortete in wärmster Weise

— unter passendem Hinweis auf das Kantonswappen, dem

Symbol der Eintracht — die Zustimmung zu seinem Po-
stulate. 6. Das Postulat der Übernahme des Schulwesens
durch die politischen Gemeinden oder der Z/iby/ertfe/iew
ScAwfe, der Kern der Revisionsfrage, gab Anlass zu einer
dreistündigen schulpolitischen Debatte, welche Unglaub-
liches zu Tage förderte. Nicht vom allgemein bürgerlichen
und pädagogischen, sondern vom politischen und kon-
fessionellen Standpunkte wurde das Postulat zunächst
beleuchtet; nicht die Lehrer, sondern die Politiker führten
die Debatte.

Herr Reallehrer Brassel, St. Gallen, der durch seine

freimütige, offene Beleuchtung unserer Schulzustände an-
lässlich der berüchtigten Kantonalkonferenz in Rheineck,
1882, den Zorn gewisser Leute so sehr auf sich geladen,
dass ihm seine „Sünden" noch 5 Jahre später wieder vor-
gehalten wurden, hatte als Mitglied des erweiterten Bureau
das Postulat der bürgerlichen Schule vom menschlich-
sozialen, pädagogischen und religiösen Standpunkt aus in
einer Weise beleuchtet, dass wir uns nicht versagen können,
seine bezügliche, kurz gehaltene Motivirung als von all-
gemeinem Interesse hier anzuführen.

„Für die bürgerliche Schule spricht der mewsc/Tfc/i-
so.eba.fe Standpunkt. Das gesellschaftliche Leben der Gegen-
wart weist in Gewerbe, im Handel und Verkehr, selbst

in den einfachsten Dorfverhältnissen den Katholiken an
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den Protestanten und umgekehrt. In Werkstatt und Fabrik,
auf Eisenbahnen und in den Postbureaux, auf Markt und
Strasse sind wir auf einander angewiesen. Der Katholik
muss dem Protestanten, der Protestant dem Katholiken
trauen. Im Gemeinderat und Regierungsrat arbeiten Ka-
tholiken und Protestanten mit einander; in Schützen-,
Turn-, Gesangvereinen pflegen sie zusammen das gesell-
schaftliche Leben. Die meisten Realschulen sind paritätisch,
das Seminar ist paritätisch, die Kantonsschule paritätisch
und zwar wohl aus dem Grunde, weil die Leute später
doch mit einander in Verkehr kommen. Nur unsere Kleinen
sollen streng aus einander gehalten werden. Das ist vom
menschlich-sozialen Standpunkt aus ein Unding. — Wie
macht sich die bürgerliche Schule vom pä^«gog?sc7te«

Standpunkt aus? Wir kennen nur eme« solchen. Dem
Lehrer ist das Kind Kind und nicht Katholik und nicht
Protestant. Was Gott in dasselbe gelegt hat, auf ver-
nünftige Weise herauszubilden, damit es seine Sinne, seine

Hände, seinen Verstand, sein Herz, seinen Willen recht
gebrauchen lernt: das ist der Zweck der Schule. Den
konfessionellen Zuschnitt besorge der betreffende Geist-
liehe, dem die Eltern das Kind zur konfessionellen Er-
Ziehung übergeben. Der Lehrer aber bewege sich frei
und uneingeengt auf dein Boden der Erziehung. — Auch
vom Standpunkt aus empfiehlt sich die bürger-
liehe Schule; denn es ist nach unserer Meinung ein Gott
wohlgefälliger, eminent c&risflfcÄer Gedanke, die Kinder
der verschiedenen Konfessionen zu einer Familie zu sam-
mein und ihnen Achtung vor einander, Liebe zu einander
und Duldsamkeit gegen einander einzuflössen. Etwas an-
deres kann die bürgerliche Schule nicht wollen."

Nachdem Herr Brassel als erster Votant das Postulat
nochmals mündlich in Kürze warm empfohlen, eröffnete
Herr Erziehungsrat und Pfarrer Rickli in Walenstadt
durch die ®/^ Stunden in Anspruch nehmende Verlesung
eines von ihm mit vieler Mühe und grossem Fleisse aus-
gearbeiteten Manuskriptes den eigentlichen Redekampf,
der im weitern von den Herren Lehrern Tinner-St. Gallen,
Künzli-Schönenwegen, Kuoni-St. Gallen, Riederer-Altstätten
(katholische Realschule), Seminardirektor Balsiger und

Erziehungsdirektor Dr. Curti aufgenommen und fortgeführt
wurde. Während Herr Rickli einerseits die bekannten Ein-
wände der Gegner der bürgerlichen Schule vom rechtlichen
Standpunkte aus — unklare Fassung des Art. 27 der
Bundesverfassung; derselbe schliesse die konfessionellen
Schulen nicht aus; ermangle einer authentischen Inter-
pretation ; negative Resultate der eidgenössischen Abstim-
mung vom 26. November 1882 und einer kantonalen im
Jahre 1875; die st. gallische Kantonsverfassung gewähr-
leiste ausdrücklich den Bestand der konfessionellen Schulen

— erhob und anderseits zu zeigen versuchte, welches
wahrhaft erschreckliche Unheil aus der bürgerlichen, bezw.
konfessionslosen Schule hervorgehe; während Herr Künzli
ebenfalls die Verfassungsmässigkeit der bürgerlichen Schule
anfocht, verteidigten die Herren Tinner und Kuoni, die

als angestellte Lehrer an der bürgerlichen Schule der
Stadt St. Gallen im Falle waren, aus Erfahrung zu sprechen,
die bürgerliche Schule als die einen gesunden Fortschritt
auf dem Gebiete des Schulwesens bedingende Institution.

Der Ruhm des Tages aber gebührt unstreitig Herrn
Riederer, dessen halbstündiges Votum wirklich alles über-
troffen hat, was die Gegner der bürgerlichen Schule gegen
diese ins Feld führen. Das war eine Kraftleistung ersten

Ranges, ebenbürtig jener „zünd-enden" Rede seines Kol-
legen über die gleiche Materie anlässlich der Rheinecker
Kantonalkonferenz, 1882; eine Leistung aber, deren man
einen Lehrer, von einem Erzieher nicht zu reden, nicht
von ferne für fähig gehalten hätte. Was da für Dinge
vorgebracht wurden — es ist unglaublich. Und doch wahr!

Natürlich musste auch dieses mal wieder der Popanz
der Religionsgefahr auf dem Plan erscheinen, um seinen

Zauber auszuüben; „haarscharf wurde bewiesen, wie die

einigende Liebe Gottes und das alle Menschen in Brüder-
lichkeit umfassende Christentum verlangen, dass die Kinder
schon auf den Schulbänken nach der Konfession getrennt
werden müssen" (St. Galler Tagbl.). Recht naiv nahm
sich die Behauptung aus, die konfessionslose Schule führe
zur Verdummung ; traurig, wahrhaft traurig aber war es,

zu vernehmen, wie verblendeter Eifer sich zu der kühnen
Äusserung versteigt, die von der konfessionslosen Schule

angeblich religionslos erzogenen Kinder seien nicht mehr
als „dressirte Tiere"; verletzend der Vorwurf, der Hei-
land werde zur Schule „hinausgeworfen." So musste es

auch nicht befremden, wenn der konfessionslosen Schule
die Schuld an der Zunahme von Verbrechen zugemessen
und im Laufe der Rede Vergleiche mit einer stossenden

Kuh, beispielsweise, eingefügt wurden. Aber Beweise?!
Auch die fehlten nicht. Woher? Ei, von San Franzisko,
Berlin, Köln, Krefeld und wer weiss woher; aus Zitaten
verschiedenster Männer. Wenn Herr Riederer dann schliess-

lieh mit Pathos dazu aufforderte, nach „bestem Gewissen"
und aus „vollster Überzeugung" in dieser wichtigen Frage
sich auszusprechen, seinen „ganzen Mann" zu stellen, so

war die wirklich gestellte Frage nicht unerlaubt: Ist es

recht und billig, die „innerste Überzeugung", für die jeder
nach „bestem Gewissen" einsteht und seinen „ganzen
Mann" stellt, auf solche Art und Weise zu behandeln,
bloss weil dieselbe eine entgegengesetzte ist? Ist c7«-s die

Toleranz, die Achtung gegen Andersdenkende, die all-
umfassende christliche Liebe, welche in der konfessionellen

Schule gepflegt wird: wenn man seinen Meinungsgegner,
der doch sozusagen auch eine eigene Meinung haben darf,
auf solche Weise traktirt? — Nein! Klage man nicht über

Radikalismus, Intoleranz, Religionslosigkeit, Atheismus und
wie die bequemen Schlagwörter alle heissen, wenn man
im Widerstreit der Meinungen seinen Gegnern solche Dinge
an den Kopf wirft ; wenn man Kinder — G aben und Eben-
bilder Gottes — mit „dressirten Tieren" auf die gleiche
Linie stellt!

Die Herren Brassel, Balsiger und Dr. Gurti wiesen
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denn auch die unerhörten Angriffe auf die bürgerliche,
bezw. konfessionslose Schule mit aller Entschiedenheit und
einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig liess,
zurück. Insbesondere Herr Dr. Curti war es, der in seinem

vorzüglichen Votum einerseits der gerechten Entrüstung
und dem Bedauern der Freunde der bürgerlichen Schule
über die eingehaltene Kampfweise der Gegner lebhaften
Ausdruck verlieh, indem er die gefallenen Angriffe ener-
gisch zurückwies und anderseits an Hand des Art. 27 der

Bundesverfassung und dessen wiederholten Interpretation
durch die zuständigen Bundesbehörden wie aus bezüglichen
Äusserungen bedeutender, von beiden Parteien als Auto-
ritäten anerkannter eidgenössischer Staatsrechtslehrer die
rechtliche Grundlage der bürgerlichen Schule klar legte.
„Was willst du in die Weite schweifen? Sieh', das

liegt so nah!" Warum Beweise von San Franzisko, wenn
man im eigenen Kanton sich seihst von der Wirksamkeit
der bürgerlichen Schule überzeugen kann? Warum sich
auf offenbar einseitige Zeitungsberichte, nicht auf eigene
Anschauungen, Beobachtungen und Erfahrungen, die in
der nächsten Nähe zu machen man Gelegenheit finden
würde, stützen? — Wer an einem St. Galler Jugendfest
z. B. mitten in den Kreis der jubelnden Kinderschar träte
und einzig in ihre freudestrahlenden Augen schaute, der
könnte die von der bürgerlichen Schule erzogenen Kinder
mit dressirten Tieren nicht einmal vergleichen, geschweige
denn auf gleiche Linie stellen. War es, beispielsweise,
Intoleranz, wenn die St. Galler Schuljugend am letzten
Jugendfeste ihr Mitgefühl mit der Schuljugend der von
der bekannten Katastrophe heimgesuchten Zuger dadurch
bekundete, dass sie eine bedeutende Summe als freund-
liehe Liebesgabe für jene Unglücklichen spendete und so
dem fröhlichen Feste gleichsam eine höhere Weihe gab?
Man würde solche schöne Zeugnisse edlen und werktätigen
Brudersinnes lieber verschweigen; aber solchen Angriffen
gegenüber sie zu erwähnen dürfte nicht unbescheiden sein.

Die gestellten vier Anträge bekundeten in der Stel-
lungnahme der Versammlung zur bürgerlichen Schule eine

bestimmte Abstufung. Während die beiden aus der Mitte
der Konferenz gestellten Anträge ein entschiedene, grand-
sätzliche Lösung verlangen, tragen die beiden anderen,
vom erweiterten Bureau der Konferenz begutachteten das

Gepräge der Opportunität. Es wurde beantragt:

I. Aus der Mitte der Versammlung: Die Organisation
des kantonalen Schulwesens ist grundsätzlich im Sinne
der bürgerlichen Schule als der einzig bundesverfassungs-
gemässen Schulinstitution zu regeln.

II. Revisionspostulat des Herrn Dr. Curti, von der
Mehrheit des erweiterten Bureau begutachtet: Die poli-
tischen Gemeinden haben das unbedingte Recht, das Schul-
wesen zu übernehmen.

III. Der Standpunkt der Minderheit des erweiterten
Bureau: Das Recht der politischen Gemèinden zur Über-
nähme des Schulwesens ist von der Zustimmung der dabei

in Frage kommenden einzelnen Schulkorporationen ab-

hängig zu machen.

IV. Aus der Mitte der Versammlung : Das kantonale
Schulwesen ist grundsätzlich im Sinne der Trennung nach

Konfessionen zu belassen.

Die Versammlung stimmt indessen mit absolutem

Mehr, das zu einer gültigen Beschlussfassung erforderlich
ist, einem fünften, nämlich dem Ordnungsantrag des Prä-
sidenten zu, dahin gehend, dass die Kantonalkonferenz

erkläre, „in ein neues kantonales Erziehungsgesetz seien

betreffend Grundlage und Leitung der Schule die bezüg-
liehen Bestimmungen der Bundesverfassung als Norm auf-
zunehmen."

So ward die Hauptposition des Revisionsprogramms,
welche ihrer Wichtigkeit wegen — und zufällig auch

äusserlich, da sie in der Reihenfolge der Traktanden die

Mitte einnahm — den Kern der Verhandlungen bildete,
nach dreistündiger, heisser Redeschlacht in einer Weise

erledigt, welche scheinbar einen Kompromiss, in Wirklich-
keit aber eine grundsätzliche Lösung bedingt. Denn an-

gesichts der Deutlichkeit, mit welcher die bezüglichen
Bestimmungen der Bundesverfassung — Art. 27 u. 49 —
von kompetentester Seite wiederholt interpretirt worden

sind, kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die bürger-
liehe, bezw. konfessionslose Schule die einzig bundes-

verlässungsgemässe Schulinstitution ist.
* **

Die Revisionsfrage wird nun das zweite Stadium ihrer.
Entwicklung, nämlich die Beratungen der vorbereitenden
Instanzen, passiren, nachdem Herr Dr. Curti als Vorstand
des kantonalen Erziehungsdepartementes an Hand der
Revisionspostulate und in Berücksichtigung der zu Tage
getretenen Gesichtspunkte und Wünsche ein zweites, de-
ünitives Revisionsprogramm ausgearbeitet haben wird, das

die Basis der Beratungen bilden soll.

Im Anschluss an die behufs Anbahnung einer Revision
des Erziehungsgesetzes von Herrn Dr. Curti verötfent-
lichte Broschüre „Rück- und Ausblicke auf die st. gallische
Volksschule" sind zur Unterstützung des gleichen Zweckes

zwei weitere, sehr bemerkenswerte Schriften erschienen,
nämlich: 1) „Zur Reform eines Lehrplanes der Primär-
schule" von Dr. J. G. Haymann, Professor an der Kan-
tonsschule in St. Gallen, und 2) „Die Lehrerkonferenzen
der Schweiz mit spezieller Berücksichtigung der St. Galler
Verhältnisse" von L. Jost-Ludwig, Waisenvater in Watt-
wvl. Da beide Broschüren allgemein Bemerkenswertes ent-
halten, so werden wir zum Zweck einer kurzen Besprechung
auf dieselben zurückkommen.

* **
„Ein Erziehungsgesetz behandelt wohl eine der schwie-

rigsten, aber auch für das Volkswohl, für die Zukunft des

gesamten Volkes wichtigsten und einschneidendsten Ma-
terien. Von der Bildung des Volkes hängt zum guten Teil
dessen Wohl und Wehe ab. Es handelt sich darum, unsere

Jugend für den Kampf ums Dasein mit den Waffen der
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Bildung auszurüsten. Um der Armut, um dem Pauperis-
mus entgegenzuarbeiten, gibt es kein wirksameres Mittel
als die Hebung der Volksschule. Jedes Kind, auch das-

jenige des Ärmsten, mit einem gewissen Grade von Bil»
dung auszustatten, liegt im eigensten Interesse eines Staates.
Die Opfer, welche in dieser Richtung gebracht werden,

tragen die reichsten Zinsen. Aber nicht nur von diesem
nationalökonomischen Interessenstandpunkte aus ist die
intensive Förderung der Volksbildung zu befürworten.
Auch vom ethischen Gesichtspunkte aus ist zu sagen, dass

der Staat, der den Einzelnen nicht mit Glücksgütern ver-
sehen kann, doch fürsorgen soll, dass jeder eine gewisse
geistige und moralische Reife erlange, die ihn befähigt,
seiner Menschenrechte froh zu werden und seinen Pflichten
gegen den Nächsten und gegen die Allgemeinheit richtig
nachzukommen. Insbesondere ein auf breitester demo-
kratischer Grundlage aufgebautes Gemeinwesen, wie das

unser liebes Vaterland ist, kann nur dann eine gesunde

Entwicklung finden, wenn sämtliche Träger desselben,

wenn das gesamte Volk eine gewisse Bildungsstufe ein-
nimmt. Auf dieses Niveau muss die allgemeine Volksbildung
durch die Schule gehoben werden."

Gewiss! Möge denn auch ein guter Stern über den

weitern Revisionsbestrebungen walten
„Möge" — um nochmals mit Herrn Dr. Curti wie

oben zu reden, „die Liebe zur Jugend, die Liebe zum
Vaterlande (he Grundsätze des neuen Erziehungsgesetzes
diktiren! Die Schule ist geheiligter Boden, an deren
Schwelle die Parteien ihre Waffen niederlegen und wo
die besten Männer aller Parteien sich finden sollten, um
mit reinen Händen an einem Bau zu arbeiten, in dessen

Hallen die Jugend des ganzen Landes zutrauensvoll von
den Eltern eingeführt werden kann."

AUS AMTLICHEN MITTEILUNGEN.
.ZfüricÄ. Es wird ein Stipendienrest für das Wintersemester

1887/88 an den Kantonallehranstalten (Hochschule, Gymna-
sium, Industrieschule, Tierarzneischule) sowie am schweizerischen

Polytechnikum zur Bewerbung ausgeschrieben. Ebenso sind
4 Freiplätze an der Musikschule in Zürich durch die Erziehungs-
direktion an Lehrer und Studirende zu vergeben.

Es wird am Technikum des Kantons Zürich in Winterthur
eine durch Rücktritt erledigte Lehrstelle für Handzeichnen und
Modeliren zur Besetzung aufBeginn des Wintersemesters 1887/88
ausgeschrieben.

Für das Unterrichtsjahr 1887/88 werden die nachstehenden

Beiträge an die Sekundärschulen der verschiedenen Bezirke ver-
abreicht: a. Zur Unterstützung dürftiger, jedoch nicht almosen-

genössiger Sekundarschüler zur Erleichterung des Schulbesuchs
durch Geldbeiträge an Lehrmittel etc., sowie an die übrigen
Unkosten unter Hinzufügung von mindestens 25 des Staats-

beitrages aus der Schulkasse, in der Meinung, dass die Ver-
teilung an die einzelnen Schüler den Sekundarschulptlegen zu-
steht, und dass die Verwendung dieser Beiträge für irgend
welche andere Kosten und Zwecke der Schule unzulässig ist
(an 91 Sekundärschulen 13,740 Fr.). &. Zur Unterstützung
aller hiefür angemeldeten almosengenössigen Schüler mit Gaben

von je 40 Fr. in der I.—II. Klasse und 50 Fr. in der III. Kl.,

in der Meinung, dass diese Schüler auf die unter a. bezeich-
neten Beiträge keinen Anspruch haben (an 17 9 almosengenössige
Sekundarschüler 7420 Fr.).
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Schweizerischer Lehrertag in St. Gallen.
Publikation betreffend Bankett- und Ausweiskarten.

Um vielfach erfolgten Anfragen und irrigen Auffassungen
zu begegnen, teilen wir auftragsgemäss mit, dass laut Beschluss
des Organisationskomites vorausgesetzt wird, jeder Festteilnehmer
habe zwei Bankettkarten à 3 Fr. (Mittagessen für Montag und

Dienstag) zu beziehen. Ausnahmsweise kann auch nur «ne
Bankettkarte gelöst werden, und es hat in diesem Falle der
Festbesucher ausdrücklieh und genau anzugeben, für welches
Bankett er dieselbe zu erhalten wünscht.

Ut'ne Mumm/rarte /ür ernaässijte Eïsenia/in/a/wt (Dauer:
23. — 29. Sepfem&er) unVd ««»• denjenigen FesitejVne/wtern an-

weleAe stelz /ür wenigstens eine Ban&ett&arte ee/'pjiiei/ien,
und wir wiederholen unser Gesuch, die Anmeldung beförder-
liehst, jedenfalls spätestens bis 15. September, zu machen, da
dann die Zustellung der bezüglichen Karten etc. beginnt.

Von den bereits Angemeldeten, die keine besonderen An-
gaben machten, nehmen wir an, dass sie zwei Bankettkarten
wünschen, es sei denn, dass uns eine gegenteilige und ganz
bestimmte Anzeige zukomme.

Namens des Empfangs- und Quartierkomites:

B. Zweifel-Weber, Lehrer.
Die Tit. Redaktionen werden gebeten, diese Publikation in

ihre resp. Zeitungen aufzunehmen.

Briefkasten.
Herrn H. und S. Ihre Korrespondenzen müssen wegen Raum-

mangels auf nächste Nummer verschoben werden.
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Anzeigen.
(Ifujisf- und (fraueflarôezf-JftAj/te.

Z/7 ;'/>//. TWe/i«r: AY/. ß00S-Je(//ie»'.
Gegründet I88O. HBei/mM weiter jKwr.se an sämtlichen Fachklassen der Anstalt «m 70. O/cfo&er.

Gründliche, praktische Ausbildung in allen weiblichen Arbeiten für das Haus oder
besondern Beruf. Sprachen, Buchhaltung etc. Besondere Kurse für Handarbeitslehrer-
innen. Kochschule. Internat und Externat. Auswahl der Fächer freigestellt. Bis jetzt
gegen 800 Schülerinnen ausgebildet. Programme gratis. Jede nähere Auskunft wird
gerne erteilt. (H 3851 Z)

Vakante Lehrerinstelle zu Cham.
Infolge Resignation ist die Stelle einer Primarlehrerin an hiesiger Mädchenmittel-

schule, umfassend den III. und IV. Jahreskurs, auf Beginn des Wintersemesters neu
zu besetzen. Die Jahresbesoldung beträgt 900 Fr.

Bewerberinnen wollen ihre Anmeldung unter Beilegung des Lehrpatentes, sowie
eines Ausweises über Studiengang und allfällige bisherige Wirksamkeit, schriftlich bis
spätestens den 19. September nächsthin an Herrn Schulpräsident Hauptmann Ad. Gretener
einreichen.

C7irtwi. den 25. August 1887. 7>7e ,Sc/tM/7com m i.sst<>w.

Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für Knaben
Minerva bei Zug.

Beginn des Jahreskurses: 3. Oktober.
Das Institut „Minerva" nimmt Zöglinge im Alter von 8—18 Jahren auf und macht

sich zur Pflicht, ihnen neben einer sorgfältigen Erziehung einen gründlichen, umfassen-
den und wahrhaft bildenden Unterricht in den erforderlichen Lehrfächern zu erteilen,
sei es, dass dieselben sich dann dem 7Fœw<7e/ oder der 7»i<7?/.s7rie widmen, oder in
höhere Lehranstalten, wie jpo/t/fec/wMsc/ie Sc/tM/e«. und -17.'«<7«»iiew eintreten wollen.
Grete/sseit/ia/fe fcörpe»7ic/te /'//eç/e, si/t/7c/i-re/tj//öse TJrstefttzwflr, -FawH'/tew-
Tefte«. Grossartig angelegte Gebäulichkeiten, höchst praktisch eingerichtet und aus-
gebaut mit Berücksichtigung der neuesten hygieinischen Erfahrungen. Für Programme,
Referenzen etc. wende man sich gefälligst an den Besitzer und Vorsteher der Anstalt:
(OF5537) W. Fuchs-Gessler.

Ausschreibung.
.Le/trs7e7/e rafcww7 an der fünfklassigen Sekundärschule von Herzogenbuchsee

für Französisch, Englisch und Geographie, event, auch Italienisch, Religion und Turnen.
Fächeraustausch vorbehalten ; die gesetzliche Stundenzahl. Jahresbesoldung 2500 Fr.
Anmeldungen bis 17. September nächsthin nimmt entgegen der Präsident, Herr Pfarrer
Joss in Herzogenbuchsee.

Im Druck und Verlag von -F. Sc/Dt/f/iess in Zürich ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben, in Frauenfeld bei J. 77w/»er;

Neue 3. Auflage in Antiqua-Schrift und nach der neuen Rechtschreibung.

Methodisch geordnete Materialien zur Aufsatzlehre
auf der Mittelstufe der allgemeinen Volksschule

von
Job. H. Lutz. Lehrer in Zürich.

8° br. 1 Fr. 60 Rp.

Ein Stellvertreter gestiebt.
Für die zweiteilige Primaroberschule Kirchgemeinde 7'/mrne«,

zwischen Bern und Thun gelegen, wird für die Dauer von zwei Jahren ein Vikar
gesucht. Kinderzahl: ca 35; Besoldung: 800 Fr., nebst einigen Naturalleistungen. --
Anmeldungen nimmt bis 20. September Herr Schulinspektor Stucki in Bern entgegen.

Im Druck und Verlag von F. iSc7«t77/i«ss in ZßricA ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben, in Fraiwu/eW bei -7. 7/w7>e»'.'

Zweite veränderte und vermehrte Auflage.

Studium und Unterricht des Französischen.
Ein encyclopädischer Leitfaden

von
H. Breitinger,

Professor der neuern Srachen an der Universität Zürich.
8» br. 3 Fr. «0 Rp.

Lehrsteilegesuch.
Ein junger Schweizer, der soeben sein

Lizenziaten-Examen (licentiatum in Uteris)
in London bestanden hat, sucht eine Stelle
als Lehrer der englischen und französischen
Sprache. Beide Sprachen spricht er mit
der Leichtigkeit und mit der Aussprache
eines Eingebornen der betreffenden Länder.
Anmeldungen an die Expedition d. Bl. zu
richten. Zeugnisse und Diplome stehen zur
Verfügung.

Verweser gesucht
für eine appenzellische Uebungs- (Ergän-
zungs-) Schule mit Primarschuloberklasse.
Antritt baldigst. Offerten, von Qualiükations-
belegen begleitet, sind erbeten unter Chiffre
J. B. an die Expedition der „Schweiz.
Lehrerzeitung."

Soeben erschien und ist durch alle Buch-
handlungen zu haben:

Hummel, A., Schulatlas zum Unterrichte
in der Erdkunde. 29 Karten mit 11 Neben-
karten. Preis 1 Fr. 60 Rp., geb. 2 Fr.
35 Rp.
Dieser neue Schulatlas unterscheidet

sich von allen vorhandenen Arbeiten dieser
Art dadurch, dass die Kulturgeographie
(d. h. die wichtigsten Produktionszweige
der Menschen und die davon abhängige
Bevölkerungsdichtigkeit der einzelnen Län-
der) in besonderen Nebenkarten eine plan-
mässig durchgeführte Darstellung gefunden
hat. Jb _H»mc7ti um/ sfeAt der
MfZas 7» jeder 2?ezdeAt4M<7 aw/ der flö7«e der
/carfograjdiiscftm Tfec/wn'fc.

Halle a. Saale, im August 1887.
7ir7. Anton.

Immer werden
Nene Yervielfältigungs-Apparate

unter allen erdenklichen Namen
grossartig ausposaunt.

Walire Wunder

versprechen dieselben. Wie ein
Meteor erscheint jeweils die

Neue Erfindung
um ebensoschnell wieder zu verschwinden.
Einzig der Hektograph ist und bleibt seit
Jahren der beste und einfachste Verviel-

fältigungs-Apparat.
Prospekte franco und gratis durch

Krebs-Gygax in SebafTbauseu.

Für Schulen.
Gut gearbeitete Schulwandtafeln mit

Schieferimitation in der Grösse von 105 cm
Höhe auf 150 cm Breite empfehlen :

J. Hell. Bollinger & Solln, Maler,
Repfergasse Schaffhausen.


	

